
DIENSTLEISTUNGSZENTRUM LÄNDLICHER RAUM 

Rheinhessen-Nahe-Hunsrück 
Dienstort Bad Kreuznach 

 
Rüdesheimerstraße 68  
55545 Bad Kreuznach 

Telefon / Zentrale: 0671/820-0 
 

REBSCHUTZDIENST 

 

Rebschutz-Seminar Bad Kreuznach 2016 

am Dienstag, den 5. April 2016, 13:30 – 18:00 Uhr 

sowie Mittwoch, den 6. April 2016 13:30 – 18:00 Uhr (Wiederholungstermin nur im Bedarfsfall) 

in der Aula des DLR R-N-H in Bad Kreuznach, Rüdesheimer Str. 61-68 

Anerkannte Fort-und Weiterbildungsmaßnahme im Pflanzenschutz 

Programm: 

13:30 Uhr   Begrüßung (LRD Paul Frowein, Leiter des DLR R-N-H) 

13:40 Uhr   Rückblick auf das Weinjahr 2015 unter Witterungs- und Rebschutzaspekten (Dr. Edgar Müller) 

14:20 Uhr   Infos zur Sachkunde – aktueller Sachstand (Iris Führ) 

14:40 Uhr    Alte Reben retten – „Reset-Methode“ bei ESCA durch Stammrücknahme (Arno Becker 

15:15 – 15:45  Uhr    -  Pause 

15:45 Uhr    Kirschessigfliege - Erfahrungen in 2015, Ausblick (Jürgen Wagenitz) 

16:15 Uhr Recycling / 2-Stoff-Technik – Wege zu mehr Schlagkraft und Mitteleinsparung (Oswald Walg) 

16:50 Uhr Terminierung des ersten Laubschnitts – ein wichtiger Baustein in der Botrytisstrategie (Dr. Edgar 
Müller) 

17:20 Uhr Aktuelle Situation bei der Mittelzulassung – rechtliche Neuerungen - Rebschutzstrategie 2016 
(Sieghard Spies) 

Im Anschluss an die jeweiligen Beiträge Gelegenheit zu Fragen und Diskussion 

Ende der Veranstaltung ca. 18:00 Uhr 

Kosten: 7,- €  Kostenbeitrag für Rebschutzbroschüre 2016, Kaffee, Getränke, Kuchen (der Betrag ist vor 
Ort zu entrichten) 

             10,- €  Gebühr für Ausstellung und Zusendung der Teilnahmebescheinigung (Rechnungsstellung) 

__________________________________________________________________________

Anmeldung und Teilnahme:  
 Aus organisatorischen Gründen ist es zwingend er-

forderlich, die Teilnahme am Rebschutzseminar 
vorab anzumelden. Um zu gewährleisten, dass die 
Zahl der Anmeldungen die Kapazität nicht über-
steigt, wird dringend um eine Online-Anmeldung 
gebeten:  

     www.pflanzenschutz.rlp.de  >  Sachkunde  > Fort- 
oder Weiterbildungen > Termine > Gartenbau-
Weinbau  

dort dann die gewünschte Veranstaltung auswäh-
len 

Bitte beachten Sie bei der Anmeldung: 
Bei der Eingabe Ihrer Daten müssen sie auch eine 
E-Mail-Adresse angeben. An diese Mailadresse 
wird anschließend eine Nachricht übermittelt, die 
Sie über den Eingang Ihrer Anmeldung informiert. 
Diese Nachricht fordert Sie auf, Ihrerseits Ihre An-
meldung nochmals zu bestätigen. Sie müssen da-
bei lediglich der Anweisung folgen und den Link in 
der Nachricht anklicken. Auf dem Bildschirm wird 
Ihnen dann die verbindliche Aktivierung Ihrer An-
meldung angezeigt und Sie erhalten zusätzlich eine 

zweite Mail, die Ihnen Ihre Anmeldung verbindlich 
bestätigt.  

Achtung: Achten Sie sorgfältig darauf, dass die 
von Ihnen angegebene Mailadresse korrekt ist, da 
Ihnen bei einem Fehler keine Bestätigung zuge-
sandt werden kann. 

 Bei Erreichen der Kapazitätsgrenze wird die Online-
Anmeldung abgeschaltet. Wir bitten um Verständ-
nis, wenn wir bei Erreichen der Kapazitätsgrenze 
Besuchern, die sich nicht angemeldet haben, kei-
nen Einlass gewähren können!  

 Sollte das Kontingent an Plätzen am 5. April ausge-
schöpft sein, werden wir für den 6. April zur gleichen 
Zeit einen Wiederholungstermin anbieten. 

 Die Teilnahmebescheinigung erhalten Sie per Post 
von der zuständigen Stelle (DLR Rheinpfalz) zu-
sammen mit einem Gebührenbescheid über 10,- €. 
Dazu ist es erforderlich, dass Sie in der Anmelde-
maske in dem entsprechenden Optionsfeld (Teil-
nahmebescheinigung erwünscht?) die Option „ja“ 
anklicken. Außerdem müssen Sie sich am Veran-
staltungstag in die ausliegenden Teilnehmerlisten 
eintragen und –soweit nicht persönlich bekannt- 

http://www.pflanzenschutz.rlp.de/


ausweisen. Bringen Sie also bitte Ihren Personal-
ausweis oder Führerschein mit. 

 Damit die Veranstaltung pünktlich beginnen kann, 
sollten Sie spätestens (!) ca. 20 Minuten vor Beginn 
der Veranstaltung anwesend sein, um sich in die 
Teilnehmerlisten einzutragen. 

 Sollten Sie keine Teilnahmebescheinigung benöti-
gen, weil Sie bereits im Rahmen einer anderen 
Fortbildungsveranstaltung Ihrer Pflicht nachgekom-
men sind (siehe unten!), dann tragen Sie sich bitte 
am Veranstaltungstag nicht in die Teilnehmerlisten 
ein und lassen Sie in der Anmeldemaske das ent-
sprechende Optionsfeld auf „ - “ stehen. Die o.g. 
Gebühr in Höhe von 10,- € entfällt dann selbstver-
ständlich. 

Sollten Sie nach erfolgter Anmeldung nicht teilneh-
men können, melden Sie sich bitte bei uns ab, damit 
der Platz einem anderen Interessenten zur Verfü-
gung gestellt werden kann.  

Falls Sie Fragen zur  Anmeldung haben oder Hilfe 
benötigen, wenden Sie sich bitte zwischen 10 Uhr und 
12 Uhr an Frau Christiane Jung (0671/820-492, Fax -
400) Mail: christiane.jung@dlr.rlp.de  

Weitere Hinweise zum Besuch einer Fort-
bildungsveranstaltung: 
 Alle Sachkundigen müssen innerhalb eines jeweils 

dreijährigen Fortbildungszeitraums eine anerkannte 
Fortbildungsveranstaltung besuchen und im Be-
darfsfall durch  die vom DLR Rheinpfalz ausge-
stellte Teilnahmebescheinigung nachweisen. Einen 
Überblick über weitere anerkannte Veranstaltungen 
(auch anderer Anbieter!) finden Sie auf der o.g. 
Webseite. 

 Der Beginn Ihres ersten Fortbildungszeitraumes ist 
auf ihrem Sachkundenachweis abgedruckt („Be-
ginn erster Fortbildungszeitraum“). Die Mehrzahl 
von Ihnen zählt zu den sogenannten „Alt-Sach-
kundigen“, für die der erste Fortbildungszeitraum 
am 1.1.2013 begonnen hat. Ansonsten kann ein da-
von abweichender späterer Termin aufgedruckt 
sein.  

 Die Fortbildungszeiträume sind grundsätzlich in 3-
Jahresintervalle gegliedert, innerhalb derer an ei-
nem beliebigen Termin eine anerkannte Fortbil-
dungsveranstaltung zu besuchen ist.  

 Für die „Alt-Sachkundigen“ hat der aktuelle Zeit-
raum somit am 1.1.2016 begonnen und endet am 
31.12.2018. Für alle anderen Personen ist der 
zweite Fortbildungszeitraum analog der Regelung 
später (z.B. erster Fortbildungszeitraum 1.5.2015 
bis 30.4.2018, zweiter Fortbildungszeitraum 
1.5.2018 bis 30.4.2021 usw.) 

 Prinzipiell steht es Ihnen frei, wann sie innerhalb 
des Fortbildungszeitraums Ihrer Pflicht zur Fortbil-
dung nachkommen.  

gez. E. Müller und I. Führ 
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